
Die Entgelte für die Leistungen richten sich grundsätzlich nach den Vereinbarungen, die zwischen dem Heimträger und den Sozialversicherungsträgern

nach den Vorschriften des SGB XI und SGB XII vereinbart sind. Die Entgelte sind für alle Bewohner nach einheitlichen Grundsätzen bemessen.

Die Entgelte für die Leistungen richten sich nach den Vergütungen, die mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern geschlossen wurden. Sie gelten

ab dem 01.11.2019 und berechnen sich wie folgt:

a) Pflegesätze im Einzelzimmer 

Pflegegrad Pflegebedingter Aufwand
Unterkunft u. Verpfl. 

Normalkost *
Investitionskosten

Ausbildungs-

umlagebetrag

 

Einzelzimmerzusc

hlag 

Tagessatz gesamt m. 

Normalkost

0 31,78 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 1,12 €                  87,97 €

1 43,63 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 1,12 €                  99,82 €

2 55,48 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 1,12 €                  111,67 €

3 71,65 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 1,12 €                  127,84 €

4 88,51 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 1,12 €                  144,70 €

5 96,07 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 1,12 €                  152,26 €

b) Pflegesätze im Doppelzimmer 

0 31,78 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 86,85 €

1 43,63 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 98,70 €

2 55,48 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 110,55 €

3 71,65 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 126,72 €

4 88,51 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 143,58 €

5 96,07 € 35,42 € 14,66 € 4,99 € 151,14 €

Besteht ein Anspruch auf Betreuungsleistung bei der Pflegekasse kann die Rechnung des Bewohners über Unterkunft und Verpflegung bei der Kasse eingereicht werden zur 

eventuellen Erstattung an den Versicherten (falls hier ein Guthaben auf dem Konto ist).

Pflegegrad 0 zahlt der Bewohner komplett 28 Tage Tagessatz Einzelzimmer 87,97 € höchstens 28 Tage

Pflegebedingter Aufwand, Unterkunft u. Verpflegung Normalkost, Investitionskosten, Ausbildungsumlagebetrag und EinzelzimmerzuschlagDoppelzimmer 86,85 €

Pflegegrad 1 28 Tage Anspruch höchstens 28 Tage

Pflegekasse zahlt nur den Entlastungsbetrag bzw. erstattet U+V in Höhe des aktuellen Entlastungsleistungsbetrages. Zu erfragen bei der Pflegekasse.

Pflegewohngeldstelle beim jeweils zuständigen Sozialamt zahlt die Investitionskosten und  den EinzelzimmerzuschlagTagessatz DZ 14,66 EZ 15,78

Bewohner zahlt Unterkunft u. Verpflegung sowie Pflegebedingten Aufwand inkl. Ausbildungsumlage 84,04 €

Pflegegrad 2 26 Tage Anspruch (1612 € geteilt durch 60,47) bzw. 53 Tage Anspruch bei Umwidmung der Verhinderungspflege (3224 € geteilt durch 60,47) höchstens 26 bzw. 53 Tage

Pflegekasse zahlt nur den Pflegebedingten Aufwand und den Ausbildungsumlagebetrag Tagessatz 60,47 €

Pflegewohngeldstelle beim jeweils zuständigen Sozialamt zahlt die Investitionskosten und  den EinzelzimmerzuschlagTagessatz DZ 14,66 EZ 15,78

Bewohner zahlt Unterkunft u. Verpflegung Normalkost Tagessatz 35,42 €

Pflegegrad 3 21 Tage Anspruch (1612 € geteilt durch 76,64) bzw. 42 Tage Anspruch bei Umwidmung der Verhinderungspflege (3224 € geteilt durch 76,64) höchstens 21 bzw. 42 Tage

Pflegekasse zahlt nur den Pflegebedingten Aufwand und den Ausbildungsumlagebetrag Tagessatz 76,64 €

Pflegewohngeldstelle beim jeweils zuständigen Sozialamt zahlt die Investitionskosten und  den EinzelzimmerzuschlagTagessatz DZ 14,66 EZ 15,78

Bewohner zahlt Unterkunft u. Verpflegung Normalkost Tagessatz 35,42 €

Pflegegrad 4 17 Tage Anspruch (1612 € geteilt durch 93,5) bzw. 34 Tage Anspruch bei Umwidmung der Verhinderungspflege (3224 € geteilt durch 93,5) höchstens 17 bzw. 34 Tage

Pflegekasse zahlt nur den Pflegebedingten Aufwand und den Ausbildungsumlagebetrag Tagessatz 93,50 €

Pflegewohngeldstelle beim jeweils zuständigen Sozialamt zahlt die Investitionskosten und  den EinzelzimmerzuschlagTagessatz DZ 14,66 EZ 15,78

Bewohner zahlt Unterkunft u. Verpflegung Normalkost Tagessatz 35,42 €

Pflegegrad 5 15 Tage Anspruch (1612 € geteilt durch 101,06) bzw. 31 Tage Anspruch bei Umwidmung der Verhinderungspflege (3224 € geteilt durch 101,06) höchstens 15 bzw. 31 Tage

Pflegekasse zahlt nur den Pflegebedingten Aufwand und den Ausbildungsumlagebetrag Tagessatz 101,06 €

Pflegewohngeldstelle beim jeweils zuständigen Sozialamt zahlt die Investitionskosten und  den EinzelzimmerzuschlagTagessatz DZ 14,66 EZ 15,78

Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege im Einzelzimmer/Doppelzimmer (Anspruch auf Verhinderungspflege bei der Pflegekasse abfragen) 28 Tage höchstens 1612,00 €

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Die Bewilligung der Kurzzeit- oder Verhinderungspflege ist bei der Pflegekasse von dem Versicherten / Bevollmächtigten zu beantragen und der Einrichtung einzureichen.

Otto-Jeschkeit-Altenzentrum Ründeroth
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